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Bei grenzverletzendem                      
Verhalten: 

 Vorfall und weiteres Vorgehen mit 
zuständigem Team besprechen 

 auf Verhaltensänderung           
hinwirken  

 Verhaltenskodex überprüfen und 
thematisieren 

Bei erheblichen Grenzverletzungen 
zudem beachten: 

 für Schutz des betroffenen Kindes/ 
Jugendlichen sorgen 

 Einzelgespräche mit den beteiligten 
Kindern / Jugendlichen führen 

Info an hauptamtliche Leitung der 
Pfarrei, Präventionsfachkraft bzw. 
an die Verbandsleitung                              
diese leitet ggf. weitere Schritte ein: 

 Gespräch mit den Eltern     
 Fachberatungsstelle vor Ort     
 ggf. eine Insoweit erfahrene Fachkraft 

einbeziehen                                 
 Beratungs– und Hilfsangebote 

vermitteln 

  

Weiterarbeit mit der Gruppe 
Umgangsregeln überprüfen und weiterentwickeln, Präventionsarbeit 

Grenzverletzendes und übergriffiges Verhalten genau 
benennen und entschieden Stellung beziehen 

Situation unmittelbar beenden und sachlich klären 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben eine Vermutung Ein Kind/ Jugendlicher teilt sich 
Ihnen mit 

Handeln Sie besonnen! 

Beobachten und wahrnehmen 

 beobachten Sie das Kind / den 
Jugendlichen 

 nehmen Sie Ihre eigene 
Wahrnehmung ernst 

 beziehen Sie eine Vertrauens-
person ein   

Zuhören und ernst nehmen 

 Versichern Sie, dass das Kind/ 
der Jugendliche keine Schuld an 
den Geschehnissen hat 

 besprechen Sie die weiteren 
Schritte und machen Sie diese 
transparent  

Dokumentieren Sie kurz: wer, wo, was, wie, wann 

Dranbleiben und Kontakt zum Kind / Jugendlichen halten 

 Risikoabschätzung mit Hilfe einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft oder Fachberatungsstelle 
 

 Sorgeberechtigte einbeziehen, wenn Schutz 
des Kindes/ Jugendlichen dadurch nicht 
gefährdet ist 
 

 Hilfemaßnahmen zum Schutz des Kindes klären 
 

 Ggf. Jugendamt und Strafverfolgungs-
behörden informieren  

Verantwortung abgeben 

an die hauptamtliche 
Leitung der Pfarrei bzw. 
Präventionsfachkraft 

 

ggf. weiterleiten an 
Interventionsbeauftragte/n 


